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Ein Kompromiss, der Kompromisse verhindert
Die Rufe nach der Abkehr vom historischen Zürcher Verkehrskompromiss werden lauter

Wird der Münsterhof in der Zür-
cher Innenstadt autofrei, verliert
das Gewerbe Parkplätze in Geh-
distanz. Wie die Stadt das Pro-
blem angeht, zeigt exemplarisch,
dass der historische Kompromiss
einfache Lösungen verhindert.

Christina Neuhaus

Seit Jahren verharrt die Zahl der Park-
plätze in der Zürcher Innenstadt auf
dem Stand von 1990. Ursache dieses
Stillstands ist der sogenannte histori-
sche Kompromiss, zu dem sich SP und
FDP nach jahrelangen Querelen zusam-
mengerauft hatten. Er besagt, dass für
jeden neuen unterirdischen Parkplatz
ein oberirdischer abgebaut werden
muss. Lange wurde die strenge Kom-
pensationsregelung in Zürich als Befrei-
ungsschlag gefeiert. Doch seit einiger
Zeit mehrt sich die Kritik bürgerlicher
Parteien am zuständigen Tiefbau- und
Entsorgungsdepartement, das den «his-
torischen Kompromiss» allzu kompro-
misslos umsetze. Auch die FDP wäre
ihn heute am liebsten wieder los.

Ein anschauliches Beispiel für die
Grenzen des Instruments ist der Müns-
terhof. Dieser heute von Parkplätzen
verstellte Platz am linken Limmatufer
soll im Sinne eines an der Urne deutlich
gutgeheissenen Gestaltungsplans auto-
frei werden. Die im Mai vom Tiefbau-
amt vorgestellte Lösung bereitete dem
betroffenen Gewerbe allerdings ein

solch unsanftes Erwachen, dass die Be-
troffenen Rechtsmittel ergriffen. Unter
Berücksichtigung des historischen
Kompromisses hatte die Stadt nämlich
eine komplizierte Rochade vorgeschla-
gen, die im Endeffekt dazu führt, dass
die meisten der 55 Parkplätze auf dem
Münsterhof aufgehoben und im neuen
Opernhausparking kompensiert wer-
den. Da sich das Opernhaus auf der
rechten Seite der Limmat befindet, wür-
den links der Limmat unter dem Strich
über 50 Parkplätze verschwinden.

Münsterhof im Winter leer
Dagegen wehrten sich die betroffenen
Geschäftsinhaber jedoch vehement.
Denn die gut frequentierten Parkplätze
am Münsterhof befinden sich in unmit-
telbarer Nähe zum Paradeplatz und
bringen dem Gewerbe hohe Umsätze.
Das von der grünen Stadträtin Ruth
Genner geführte Tiefbaudepartement
liess darauf die Parkplatzsituation im
Geviert um das Fraumünster und das
Stadthaus noch einmal prüfen. Nun sol-
len immerhin etwa 13 der 55 Münster-
hof-Parkplätze in Gehdistanz kompen-
siert werden können. Möglich wird dies
durch eine dichtere Anordnung der
Parkplätze im Bereich Fraumünster-
strasse/Stadthausquai. Gleichzeitig rief
die Stadt ein Mitwirkungsverfahren für
die künftige Nutzung des Münsterhofs
ins Leben. In Zusammenarbeit mit der
Bevölkerung skizzierte man ein Kon-
zept für einen «Kulturplatz». Der Müns-
terhof würde gestalterisch aufgewertet

und nur für kulturell einzigartige Veran-
staltungen freigegeben. Mehr Platz er-
hielte zudem die Gastronomie, die wäh-
rend der warmen Jahreszeit attraktive
Boulevardcafés betreiben könnte.

Dass von den 55 Münsterhof-Park-
plätzen trotzdem 38 ins Opernhaus-
parking verlegt werden, würden die
Einsprecher akzeptieren, wenn durch
die Aufwertung des Münsterhofs ein
Mehrwert geschaffen würde. Doch die
nun ins Auge gefasste Lösung befriedigt
nur für den Sommer. Im Winter wären
weder Outdoor-Gastronomie noch plät-
schernde Wasserspiele möglich. Der
Platz wäre einfach nur leer.

Für Lorenz Schmid, Inhaber einer
Apotheke am Münsterhof und Präsi-
dent der Münsterhof-Vereinigung, böte
sich deshalb eine einfache Lösung an:
Im Sommer wird der Platz wie geplant
zum Kulturplatz, im Winter wieder zum
begehrten Parkplatz. Damit wäre der
materielle Schaden für das Gewerbe
wenigstens für die Weihnachtssaison ab-
gewendet. Was vernünftig tönt und
anderswo auch praktiziert wird, scheint
für Zürich allerdings unmöglich. In star-
rer Anwendung des historischen Kom-
promisses müssten die 38 ins Opern-
hausparking verlagerten Münsterhof-
Parkplätze im Winter nämlich abge-
sperrt werden. Die Umsetzung des his-
torischen Kompromisses, der eine Park-
platz-Kompensation im Verhältnis 1:1
vorsieht, wird vom Tiefbaudepartement
nämlich buchstabengetreu befolgt: Im
Jahr 2004 hatte die Stadt im neu erbau-
ten Parkhaus Gessnerallee 40 bereit-

stehende Parkplätze absperren lassen,
weil die Parkplätze am Rennweg noch
nicht aufgehoben werden konnten.

«Temporär kompensieren»
Angesichts solcher Torheiten mehren
sich nun die Stimmen, die eine Abkehr
vom historischen Kompromiss fordern.
Dazu gehören nicht nur Gewerbeorga-
nisationen wie die einflussreiche City-
Vereinigung, sondern auch FDP, SVP
und sinnigerweise die Grüne Partei.
Während die Grünen allerdings grund-
sätzlich weniger Parkplätze wollen, for-
dern die bürgerlichen Parteien mehr
Flexibilität. Ein paar der während Bau-
arbeiten temporär aufgehobenen Park-
plätze könnte man winters ja auf dem
Münsterhof kompensieren, schlägt
FDP-Präsident Michael Baumer in iro-
nisch-konsequenter Anwendung der
stadträtlichen Kompensations-Logik
vor. Damit reagiert er auf den am Mon-
tag vorgestellten Untersuchungsbericht
der gemeinderätlichen Geschäftsprü-
fungskommission. Diese hatte die Um-
setzung des historischen Kompromisses
durch die Stadt geprüft und war zum
Schluss gekommen, in Zürich harze es
wegen der vielen Bauarbeiten mit der
Kompensation. Aus diesem Grund stellt
FDP-Präsident Baumer nun auch die
längst beschlossene Aufhebung der
Münsterhof-Parkplätze in Frage. Bleibt
der Platz im Winter tatsächlich unge-
nutzt, dürfte der bisher einsame Vor-
schlag bald neue Freunde finden – bei
den Geschäftsinhabern am Münsterhof.

Wohnen im Park
Die Überbauung «Im Forster» am Zürichberg inszeniert den romantischen Wohngarten

Die vorbildlich sanierte Villa aus
den 1930er Jahren auf dem
Areal «Im Forster» hat Gesell-
schaft bekommen. Im grosszügi-
gen Park beim Zürcher Tobler-
platz sind auf drei Baufeldern
54 Wohnungen erstellt worden.

Katja Hasche

Stadtnah und doch im Grünen – was
sich oft als Worthülse erweist, trifft bei
der Überbauung «Im Forster» zu: Das
in der Stadt Zürich grösste zusammen-
hängende Privatgrundstück spannt sich
am Zürichberg direkt oberhalb des Tob-
lerplatzes auf und bietet einen Pan-
oramablick über Stadt, See und Alpen.

Ziegenleder-Täfer
Diesen Standortvorteil nutzten bereits
die Architekten Henauer & Witschi
1929 bis 1931, als sie am oberen Ende
des Parks eine feudale Villa errichteten.
Mit seiner gerundeten Form, grossflä-
chigen Fenstern, vorgelagerten Terras-
sen und Balkonen öffnet sich der Herr-
schaftstrakt zur Gartenanlage. Im Inne-
ren entpuppt sich die Villa als Feuer-
werk räumlicher und technischer Fines-
sen: versenkbare Kristallglasfenster, mit
Ziegenleder bespanntes Täfer, Licht-
schalter aus Elfenbein und Badewan-
nen, die dank einem Drucktank in weni-
gen Minuten gefüllt waren. Es ist ein
Glücksfall, dass die Raumausstattung
noch intakt vorhanden war und vom
Architekturbüro Pfister Schiess Tropea-
no & Partner fachmännisch und sanft
saniert wurde. Der einzige grössere Ein-
griff betrifft den Angestelltentrakt, der
heute als unabhängige Wohneinheit
funktioniert.

Vorbildlich ist auch das massvolle
Vorgehen bezüglich Energietechnik.
Der Projektentwickler Oliver Hagen
von Immopoly betont, dass man bei der
Villa zugunsten denkmalpflegerischer
Kriterien bewusst von Energiespar-
massnahmen absah. Das ehrgeizige
Ziel, zusammen mit den Neubauten
nicht mehr Energie zu verbrauchen als
vorher, wurde durch eine Heizung mit
Holzpellets in der Villa und Erdsonden

mit effizienten energetischen Massnah-
men bei den Neubauten erzielt.

Unterschiedliche Bauten
Grund für den Neubau der Mietwoh-
nungen war die Generierung zusätz-
licher Mittel für die künftige Instand-
haltung von Villa und Parkanlage. Die
mögliche Grundstücksausnützung wur-
de bei weitem nicht ausgeschöpft, nur
drei der ursprünglich fünf vorgesehenen
Baufelder sind heute bebaut. Dass
trotzdem zwei Nebenbauten, die Ga-
rage und die ehemalige Gärtnerei, so-
wie ein Teil des stadtseitigen Baum-
bestands den Neubauten weichen muss-
ten, ist bedauerlich. Um für die Neubau-
ten ein optimales gestalterisches Resul-
tat zu erzielen, wurden die Baufelder
nach Ausschreibung eines internationa-

len Wettbewerbs von unterschiedlichen
Architekten geplant. Dieses Konzept
hat sich bewährt und spinnt das par-
tielle, bereits früher begonnene Beset-
zen der Parkränder fort. Die drei Wohn-
komplexe sind mehr oder weniger weit
an den Rand gerückt und werden von
den umliegenden Strassen her erschlos-
sen, so dass sie immer noch einen be-
trächtlichen Teil des Parkgeländes frei
halten. Am weitesten in das Grundstück
hinein ragt die unterste Bebauung «Mit-
telfeld» von Jakob Steib Architekten.
Die drei hangparallelen, hell verklinker-
ten Riegel sind auf der Parkseite aufge-
ständert. Die Wohnräume schieben sich
wie Piers in den Grünraum. An der
gegenüberliegenden Grundstücksecke
hat das Architekturbüro EM2N die
Überbauung «Gärtnerei» als abge-
schrägten, solitären Holzschrein gestal-

tet. Er nimmt mit dem klosterähnlichen
Jahreszeitengarten und den darunter-
liegenden Ateliers Bezug auf die ehe-
malige Gärtnerei.

Direkt neben der historischen Villa
steht ein Komplex mit drei ineinander
verschachtelten, grau verputzten Lu-
xusvillen der Architekten Richter et
Dahl Rocha. So unterschiedlich sich die
Neubauten von aussen präsentieren,
teilen sie innen einen ähnlichen räum-
lichen Anspruch: Die individuell gestal-
teten, komplexen Grundrisse reichen
teilweise über mehrere Ebenen und
holen mit unterschiedlichen Ausblicken
den Park in den Raum. Ob sich die Idee
des romantischen Wohngartens der
1930er Jahre, der sich mit dichtem grü-
nem Rand von der Stadt abschirmt, mit
dem Wachstum der neu gesetzten Bäu-
me wieder einstellt, bleibt abzuwarten.

Wohnen mit Aussicht auf dem Forster-Areal. Rechts hat das Büro EM2N gebaut, im Hintergrund Jakob Steib. JANINE SCHRANZ / NZZ
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Werbemonitoren
müssen weg

Zürcher Behörden bestätigt

(sda) U Die vier Flachbildschirme am
Haus «Zum Brotkorb» im Zürcher Nie-
derdorf müssen weg. Das Bundes-
gericht hat zum zweiten Mal eine Be-
schwerde der Betreiberfirma gegen das
Verbot von Bildschirmwerbung an die-
ser Stelle abgewiesen.

Denkmalpflegerisch sensibel
Die Geschichte geht auf eine Verfügung
des Amts für Städtebau von 2006 zu-
rück, mit der die Beseitigung der Bild-
schirme verlangt wurde. 2008 bestätigte
das Bundesgericht die Verfügung. Die
Betreiberfirma Citylights montierte in
der Folge anstelle der grossen 50-Zoll-
Bildschirme je zwei kleinere, schräg in
die Vitrinen gestellte 30-Zoll-Monito-
ren. Zudem wurde der Rhythmus der
rasch wechselnden Standbilder mit
Werbung für in den Häusern ansässige
Firmen sowie für andere Geschäfte und
Betriebe verlangsamt.

Das Amt für Städtebau tolerierte in-
dessen auch die kleineren Bildschirme
nicht. Die Betreiberfirma gelangte wie-
derum ans Bundesgericht, das ihre Be-
schwerde nun erneut abgewiesen hat.
Die Richter in Lausanne stützen die
Ansicht der Zürcher Behörden, dass die
Fremdwerbung auf den vier Monitoren
auf das denkmalpflegerisch sensible
Umfeld in der Zürcher Altstadt nicht
hinreichend Rücksicht nimmt.

Präjudiz vermeiden
Dies gelte insbesondere unter dem
Aspekt, dass es sich beim betroffenen
Gebäude «Zum Brotkorb» um ein in-
ventarisiertes Objekt handle. In einer
kleinräumigen Umgebung trete jede
Form von beleuchteter oder leuchten-
der Werbung stark in Erscheinung. Die
Befürchtung der Baubehörden, dass bei
der Bewilligung der umstrittenen Bild-
schirme ein Präjudiz geschaffen würde,
welches im Verlaufe der Zeit zu einer
ästhetischen Beeinträchtigung der Alt-
stadt führen könnte, erscheine vor die-
sem Hintergrund begründet.

Dass Schaufenster in der Umgebung
zum Zweck der Eigenwerbung ähnlich
oder sogar noch auffälliger gestaltet
seien, spiele keine Rolle. Das Bundes-
gericht habe bereits in seinem Ent-
scheid von 2008 festgehalten, dass eine
unterschiedliche Behandlung von Ei-
gen- und Fremdwerbung im Prinzip zu-
lässig sei. Die Firma Citylights will die
umstrittenen Monitoren trotz dem Ver-
dikt aus Lausanne nicht entfernen, wie
es auf Anfrage hiess. Stattdessen werde
sie in Zukunft nur noch Eigenwerbung
über die Bildschirme flimmern lassen,
was ja offenbar zulässig sei.

Urteil 1C–538/2010 vom 18. 5. 2011.

Der Parkplatzfonds
ist übervoll

Zürcher Stadtrat gibt Auskunft

ak. U Wenn ein privater Grundeigentü-
mer die geforderte Zahl von Pflicht-
parkplätzen nicht erstellen kann, zahlt
er eine Ersatzabgabe, die im Fonds für
Parkplatzersatzabgaben landet. Das
Geld soll dazu verwendet werden, Park-
raum in nützlicher Entfernung zu schaf-
fen oder den öffentlichen Verkehr so
auszubauen, dass dies dem betreffenden
Grundstück zugutekommt. Die Zürcher
Gemeinderäte Mario Mariani (cvp.)
und Heinz F. Steger (fdp.) wollten vom
Stadtrat nun wissen, wie es um diesen
Fonds steht. Und sie erfuhren Über-
raschendes: 12,4 Millionen Franken ha-
ben sich seit 2000 angesammelt, und nur
zwei Ersatzprojekte wurden unterstützt.
Die Vorgaben für solche Projekte seien
eben so eng, dass man kaum Gelegen-
heit habe, das Geld auszugeben,
schreibt der Stadtrat. Er würde es des-
halb begrüssen, wenn auf kantonaler
Ebene der Verwendungszweck etwas
weniger restriktiv umschrieben würde.


